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Erhebung von Versorgungszuschlägen bei Abordnungen von Beamtinnen und Be-

amten zu anderen Dienstherren 

 

Die verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten der Versorgung hat in Bund und Län-

dern in den letzten Jahren zunehmend Bedeutung erlangt. Dementsprechend wird bei der 

Abordnung von Beamtinnen und Beamten insbesondere von den Dienstherren, die Finan-

zierungsfonds für die Beamtenversorgung eingerichtet haben, verstärkt auf eine Beteili-

gung an den Versorgungskosten gedrängt. 

 

Im Rahmen der Abstimmung des Arbeitskreises für Versorgungsfragen wurde sich auf 

nachstehende einheitliche Grundsätze für die Erhebung von Versorgungszuschläge ver-

ständigt, die ab 1. Januar 2011 bei der Ausgestaltung der Vereinbarungen über die Kos-

tentragung Anwendung finden sollen: 

 

Für neue Abordnungen und Verlängerungen von Abordnungen, die nicht mit dem Ziel 

der Versetzung erfolgen, wird ein einheitlicher Satz von 30 v. H. der jeweiligen ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge zuzüglich der anteiligen jährlichen Sonderzahlung nach dem 

Recht des abordnenden Dienstherrn gefordert bzw. gezahlt („Versorgungszuschlag“). 

Die Zahlung des Versorgungszuschlags erfolgt jeweils zeitgleich mit der Erstattung der 

Aktivbezüge. Erfolgt in diesen Fällen entgegen der ursprünglichen Absicht gleichwohl 

im unmittelbaren Anschluss an die Abordnung eine Versetzung, ist der Versorgungs-



- 2 - 

zuschlag an den aufnehmenden Dienstherren zurückzuerstatten (Es greifen in diesen 

Fällen die Bestimmungen des Staatsvertrages über die Versorgungslastenteilung). 

 

Für neue Abordnungen und Verlängerungen von Abordnungen, die mit dem Ziel der 

Versetzung erfolgen, wird grundsätzlich kein Versorgungszuschlag erhoben, da in die-

sem Fall die Bestimmungen des Staatsvertrages über die Versorgungslastenteilung bei 

Dienstherrenwechsel greifen. Erfolgt in diesen Fällen die Versetzung entgegen der ur-

sprünglichen Absicht nicht, ist der Versorgungszuschlag von dem aufnehmenden 

Dienstherren nachzuzahlen. 

 

Es wird gebeten, entsprechend zu verfahren. In Einzelfällen, in denen z. B. das Interesse 

an der Abordnung auch bei dem abordnenden Dienstherren liegt, können abweichende 

Vereinbarungen getroffen werden.   

 

Der erhobene Zuschlag ist entsprechend der Erhebung von Versorgungszuschlägen in 

Beurlaubungsfällen im Epl. 11, Kapitel 1105, von der jeweils personalbearbeitenden 

Dienststelle zu vereinnahmen.  

Die Berechnung des Versorgungszuschlages und die Rechnungsstellung erfolgt durch das 

Finanzverwaltungsamt Schleswig-Holstein. Eine Kopie der Rechnungsstellung ist als be-

gründende Unterlage an die personalbearbeitende Dienststelle zu übersenden. 

 

Die Auszahlung von Versorgungszuschlägen ist aus den Personalkostenbudgets der Res-

sorts zu leisten. 

 

gez. 

 

Detlef Demmel 
 


